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267!A.B. A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 
, zu 217/J 

,Auf eine, A.r~frageder Abg. K a n d u t s c h und Ge nos sen, betreffend 

Eliminierung der gegen 'die Gleichheit in der Behandlung der Sozialversicherten 

'verstoßenden Bestimmungen des ASVG., is t folgende Antvvort des Bundesministers . , 

für soziale Verwaltung Pro k s c h eingelangt~ 

In der vorliegenden Anfrage wird an den. Bundesminister für soziale 

Verwaltung die Frage gestellt,ob er bereit sei, 

anläßlich der demnächst zu gewärtigenden Vorlage eines En~vurfes 

über eine Abänderung bzw. Ergänzung des Allgemeinen Sozial versicherungsge­

setzes auf die Eliminierung der die Gleichheit in ,der Behandl ung der Sozia]­

versicherten verletzenden Bestimmungen Bedacht zu ne:qmen. 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, folgendes mi tzutei len g 

:Durch das se i t de m 1. JänIle r 1958 in Kraft stehende Gewerbl:j.cre 

Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz - GSPVG., BGJ3l.Nr. 292/1957, wt'_rde 

eine Versicherungseinrichtung für in der ge:verblichen Wirtschaft selbständig 

EI"Iverbstätige, und zwar für die Versicherungsfälle des Alters, der Erwerbsun­

fähigkai t und des Todes neu ins Leben gerufen. Versi cherungsleistungen '",erden 

- abgesehen von den sonstigen Voraussetzungen - ge'währt, wenn die Yfartezei t, 

die für eine Leistung aus dem Versicherungsfall des Alters 180 Versicherungs­

monate , für eine Leistung aus dem Versicherungsfall der Ervi'erbsunfähigkei t 

und des Todes 60 Versicherungsmonate beträgt, erfüllt ist. Würden al~ Ver­

sicherungsmona te lediglich die auf Grund des GSPVG. erworbenen Bei tragsmona te 

gewertet werden, so könnte ein Leistungsanspruch erst nach Erwerb von 180 bzw. 

60 Bei tragsmona ten entstehen. :Da die s aber sozialpbli tisch nicht tragbar gevre­

sen ,'räre, wUrde im § 60 GSPVG. festgelegt, daß unter Versicherungszeiten nicht 

nur Beitragszeiten,'sondern auch Ersatzzeiten - das sind Zeiten, dfu leistungs­

rechtlich vfie Be i trcgszei ten virken, ob,7ohl für sie keine Be i träge entrichtet 

wurden - zuvrerstehen sind. 

Welche Zeiten als Ersatzzeiten gelten, ist im § 62 GSPVG. geregelt. 

:Durch die Ersatzzeitenregelung soll die Berücksichtigung solcher Zeiten er-.. 
leichtert und einem Versicherten, bei dem der Versicherungsfall unmittelbnr 

nach Wirksamwerden der leistungsrechtlichen Bestimmungen des GSPVG. eintritt, 

ermöglicht werden, schon ab dem Inkrafttreten dieser Vorschriften dia im Gesetz 

vorgeschriebene Wartezeit zu erfüllen und damit in den Genuß einer Leistung zu 

kommen. :Die se Rege lung ist mit Rücksicht darauf, daß für die in der gewerb- ' 

lichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen vor dem 1. Jänner 1958 keine 
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.Pensionsv~rsicherung bestand, großzügiger (11s die Ersatzzeitenregelung im 

Allg,eme:lnen Sozialversicherungsgesetz. Aus diesem Grund sind im §. 62 Abs. 1 

Z. 3 GSPVG. 'die Zeiten der Verhinderung aus politischen, religiösen oder 

rassischen Gründen als Ersatzzeiten ahgeführt; bei den bezeichneten Ersatz­

zeiten verzichtete der Gesetzgeber außerdem aus innerpolitischen Gründen 

(NS-Amnestie 1957) darauf, einen analogen Ausdruck, vvie ihn § 500 Abs. 1 ASVG. 

in der. PC3Usionsversicherung der unselbständig Erw'erbstätigen vorsieht, zu 

ver.venden und Zeiten aus zu.nehmen, in denen ein selbständig Errmrbstätiger 

wegen l1ntionalsqzinlistischer Betätigung nn der Fortsetzung seiner selbständigen 

Er\Trerbstätigkei t gehindert war. 

Wie ich ber:.:its in der Benntwortung der Anfrage der Abg. Dr. Pfeifer 

und Genossen vom 23. Jänne}' 1957, l'Jr. 66/;], betreffend "Abändo ru ng der ehemo.li­

ge Nationalsozialisten dlskriElinierenden Bestimmungen des § 500 ASVG. ", nus­

führte, ist es Zie 1 des Opfe:rfürsorgegesetzes und der damit in engen Zus2mmen­

hang stehenden Begünstigungsbestimmungen der §§ 500 ff. ASVG., so,irei t es sich 

um den Ze i traum der Herrschaft des nationalsozialistischen Regir.les hnudel t, 

die Schäden gutzumachen, die den Opfern des Kampfes um ein unabhängiges, demo­

kratisches Österreich und den Offern der poll~ischen Verfolgung aus jener Zeit 

durch den Nationalsozialismus zugefügt v'mrden. Unterstrichen yrird dj.ese Ab­

sicht des Gesetzgebers durch die ausdrückliche Bezugnahme in den §§ 502 

Abs. 1 und 506 Abs. 3 ASVG.auf das Opferfürsorgegesetz; dieses Gesetz hd durch 

die NS-Amnes tie 1957 keine Änderung erfahren. 

Es verfolgen denmnch die BesticMungen der§§ 500 ff. ASVG. und die Vor­

schriften des § 62 Abs. 1 Z. 3 GSPYG.gElnz andere Ziele. Die §§ 500 ff. ASVG. 

stellen Begünstigungen auf sozi81versicherungstechtlichem Gebiet für Geschädigte 

aus politischen Gründen - auße:,' wegen nationalsozialistischer Betätigung - oder 

religiösen Gründen oder aus Gründen der Abstammung dar~ zu diesen Begilillstigungen 

gehören insbesondere das Wiederaufleben von Renten2nspruchen aus der Unfall-

und der Rentenversicherung 9 die aberkann t worden sind bZ\iv. goruht h2bol1, sowie 

die Anrechnung von Zeiten einer erfolgten Schädigung durch Untersuchungshaft, 

Ver'büßung einer Freihei tsst:::,afe, Anhal tung oder Arbei tslosigkei t und llusbürge-

rung als Pflichtbeitragszeiten mit der höchstzulässigen Beitragsgrundluge mit 

oder ohne Beitragsleistung des Geschädigten und die Ervverbu..'1.g von Steigerungs­

beträgen durch Bei tragsnachzahlung für die Zeiten der AuswD.nderun[~.· . Bei. der 

Bestimmlll!g des § 62 Abs. 1 Z. 3 GSPVGo hingegen h8nde1 t es sich U!21 eine 211en 

Versicherten zugute kommende Erleichterung zum rTachw:: is der erforderlicilGl1 Ver­

sicherungszei ten in der erst mit Wirksamkeit vom 1. Jänl1er 1958 geschaffenen 

Pensionsversicherung der in d3l' ge\7erblichen Wirtschaft selbständig ~~rwerbstätiger .. 
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Es ist dies nur eine von mehreren der im 'J 62 GSPVG. aufgezählten I'Iaßnahmen be­

treffend die Berücksichtigung vor. Ersatzzeiten. 

Es muß daher an de:1 AllSführungen der BeantwortunG der Anfrnge von 

23. Jä~~er 1957, Nr. 66/J, festgehnlten werden, daß die Erstreckung des im 

§ 500 ASVG. festgelegten Zei trnumes bis zur Gegenwart und die Streichung des 

Ausdruckes "außer wegen nntional~ozialistischer Betätigung" in der nngeführten· 

Bestimmung auf eine Gleichstellung des im § 500 ASVG. genannten begünstigten 

PersoneIilkreises nii t dEen Personen hina uslaufen würde, die auf Grund ihrer 

Betätigung als No.tionalsozialiste n zur Verantvvortung gezogen vmrden. Die 

Verwirklichung dieser von den Anfragestellern in der gegenständlichen und auch 

schon in ihrer Anfrage vom 23. Jänner 1957 verfolgten Bestrebungen können 

daher no.ch wie vor in keiner Weise mit der ursprünglichen Zielse tzung des 

Opferfürsorgegesetzes und. der damit im engen Zusammenhang stehenden Begünsti­

gung für ~schädigte gemäß §§ 500 ff. ASVG.' in Einklang gebracht vJGrden. 

Wie in der Anfrage vom 23. Jänner 1957, lire 66/J, wird 8.uch in der 

vorliegenden Anfrage ang' deutet, daß durch die Fassung des § 500 ASVG. der 

verfassungsrechtlich g,währleistete Grundsatz der Gleichhei t aller St'ats­

b~rgor vor dem Gesetz ver1etzt werde. Es ist daher nochmals darcmf zu ver­

weisen, daß der ständigen I(ec'htsprechung des Verfassungsgerichtshofes zu.folge 

der aus Art. ? des Staatss:c'undgosotzes und aus Art. 7 B.-VG. abgeleitete 

Grundsatz die Gesetzgebung bindet, für alle Staatsbürger in Gleicher Weise 

verbindliche Hormen aufzus te lIen. :Daraus ergibt sich, do.ß Differenzierungen 

nach rein subjektiven Gesichtspunkten, v;rie solche 9 die sich nach der Geburt, 

dem Geschlecht, dem Stand, der Klas~e und dem Bekenntnis des Staatsbürgers 

richten, mi t dem Gleichheitsgrundsatz nicht in Einklang stehen. Eine derartigE' 

Differenzierung läßt sich aber nach Ansicht des Bundesministeriums für soziale 

Verwaltung in de'n Bestimmungen der §§ 500 ff ~ ASVG. nicht feststellen. In 

übrigen ist zu bemerken, daß nach Art. 140 B.-VG. ausschließlich der Vorfas­

sungs,:;erichtshof über die Verfassungswidrigkeit eines Bundesgesetzes orkonnt. 

Ein derartiges Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ist hinsichtlich der 

in Rede stehenden BestimmllngeI!l. bisher noch nicht ergangen. 

- .. -. -. -. -.-
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